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Der Fremdsprachenunter-

richt ist in Bewegung gera-

ten.  

 

Entscheidend dazu beige-

tragen hat die Sprachen-

strategie der Schweizeri-

schen Erziehungsdirektoren 

Konferenz (EDK). Ihr liegt 

das Modell 3/5 zu Grunde, 

das im Kanton Zug mit Eng-

lisch als erster Fremdspra-

che ab 3. Schuljahr und 

Französisch als zweiter 

Fremdsprache ab  

5. Schuljahr umgesetzt 

wird. 

 

 

 

 

 

 Weiterbildung (Nachqualifikation1) Eng-

lisch und Französisch Sekundarstufe I  

Unter dem Kürzel WEF S1 läuft ab dem 

Schuljahr 2008/09 das neue zentral-

schweizerische Weiterbildungsangebot 

Englisch und Französisch für Lehrperso-

nen der Sekundarstufe I an.  
 

Lehrpersonen der Sekundarstufe I wer-

den ab August 2009 mit Schülerinnen  

und Schülern konfrontiert sein, die mit 

vier Lernjahren Englisch in die  

Sekundarstufe I übertreten. 
 

Französisch nimmt den Status einer 

nachgelernten oder parallel gelernten 

zweiten Fremdsprache ein.  
 

Dies zieht grundlegende didaktische  

Konsequenzen nach sich.  
 

Die stufenspezifische Weiterbildung 

(Nachqualifikation1) Englisch und Franzö-

sisch will die Lehrpersonen der Sekun-

darstufe I darin unterstützen, mit dieser 

veränderten Situation geschickt umgehen 

zu können. 

 
1

Die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz ver-

wendet den Begriff „Weiterbildung“, im Kanton Zug 

wird die Weiterbildung als Nachqualifikation behan-

delt. 

 

Nachqualifikation Französisch ab  

Niveau B an der Sekundarstufe I 

Lehrpersonen, welche Französisch ab 

Niveau B und tiefer an der Sekundar-

stufe I unterrichten, verfügen mehrheit-

lich über ein Reallehr-Diplom bzw. eine 

Ausbildung als Schulische Heilpädago-

gin, Schulischer Heilpädagoge (SHP).  
 

Die letzte Nachqualifikation für Real-  

und Werkschullehrpersonen wurde in 

den 90-er Jahren zusammen mit den 

Primarlehrpersonen durchgeführt.  

Somit haben die meisten Lehrpersonen 

mit Reallehr-Diplom und SHP-Abschluss 

ähnliche Voraussetzungen im Bereich 

der Fremdsprachenkompetenzen wie  

die Lehrpersonen mit Primar-Lehrdiplom. 
 

Damit auf der Sekundarstufe I Lehrper-

sonen, welche Französisch ab Niveau B 

und tiefer unterrichten, mindestens eine 

äquivalente fachdidaktische und sprach-

liche Kompetenz wie auf der Primarstufe 

erreichen können, ist eine Nachqualifika-

tion notwendig. 

 

 

Informationen  

zur Weiterbildung WEF S1 und der Nach-

qualifikation Französisch: www.zug.ch 

Suchbegriff: Fremdsprachen 

 

 
 


